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BEBAUUNGSPLAN 
"IÄDLESÄCKER I SCHWARZE ÄCKER" 
TÜBINGEN - PFRONDORF 

IN DER FASSUNG VOM 15.04. 1994 

SÜRGERMEISTERAMT 
IN VERTRETUNG 

STADTPLANUNGSAMT 
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STADTBAUDIREKTOR 



TEXTLICH E FESTSETZUNGEN: 
'--A. PLANUNGSRECHTLICEE FESTSETZUNGEN 

Nach § 9 Bauqesetzbuch (BauGB}und §§ 1-27 Baunutzungsverord ~ ' 

nung (BauNVO) in dar Fassung des Investitionserleichterungs-
und r,'iohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBl I S. 4~6ff) ist 
fo l gendes festgesetzt: ~ 

1. Öff entliche Grünfläche 
(§ 9 ( 1 ) Nr. 15 BauGB) 
Die öff<:!ntliche Grünfläche dient der Z',\'eckbestimmung 

2 , 

"Fri~dhof" 

Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 23 BauNVO) 

!:-,.-. 

2.1. Zul ässig sind eine Aussegnungshalle lind dem Fri edhof 
dienende bauliche Anlagen. 

2.2. Auf der nicht Uberbaubaren GrundstUcksfltichc können aus-
nahmsweise untergeordnete, dem Friedhof dienende bauli-
che Anlagen und dem Friedhof zugeordnete Stel lplätze 
zugelassen werden. 

3. Flächen für Stel lplätze 
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO) 
Sie 11 p. P 1 tl l H:J i'U; S L e 11 LI n g 

4. öffentliche Vcrkehrsfläctcn 
(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 
Siehe P_andarstellung 

S. Pflanzgebot / Pflanzerhaltung 
(§ 9 ( 1 ) Nr. 25 DauGßl 

5.1. Die a l s Pflanzgebot gekennzeichneten Bäume sind als 
großkron i <]e '.Ind stclOdor t.gerechte Laubbäume 2U pf lanzen. 

5.2. Die mit Pflanzerhaltungsgebot belegten Bäume sind zu 
erhalten< 

3 . IlINWEI..5. 

Sollten i~ Zuge deL BaumaAnahmen archäologische Fundste11en 
(z . 8. Mauern, Gruben, Brandschichten o.a .) angeschni tten 
odt~r F' l tnde <jemacht werden (z. B. scherben I Metalltel le I Kno-
cheri), ist das Landesdenkmalamt unverzüglich zu benachrichti-
gen. Auf § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) wird hingewiesen. 

Die Parzelle Flst.Nr. 496 wurde auf Altlasten untersucht 
und in Kategorie "A" (nicht altlastenverdächtig)eingestuft. 
[Landesanstalt für Umweltschutz: Handbuch 
historische Erhebung altlastenverdä .chtiger 
Flächen;1992J. 



/ 

I 
Die Übereinstimmung der Planun~erlage mit dem 

Liegenschaftskataster im Sinne von § 1 Abs. 2 

Planzeichenverordnung (PlanZVO) wird be-

scheinigt: 

Tübingen, den 15.04.1994 

SAMT 

STADT RMESSUNGSDIREKTOR 

,,- /~ 
,- --
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VERFAHRENSVERMERKE : 

'~~~~~'~~'~"~'~~~~1 . , ~....,...z;.,~",:~, 

Der Gemeindera+ der Stadt Tübingen hat am beschlossen, den Bebauungsplan 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugeselzbuch (BauGB) i3ufzLJs t e t~ en lJnd eine Biirgerbeleiligung gemäß § 3 Abs. 
BauGB durchzuführen. 
Dieser Bescrdu ß wurde am 01, 10 . 1993 ortsüblich bekanntgemacht. 

BÜRGERBETEILIGUNG 
Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen einer Informationsveranstahung 
am 12.,10.1993 undinderZe~v9m 1'3.10·1993 biS 28.10.1993 
mit Gelegenheit zur Äußerung sowie Erörterung der Planung . 

BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes am 04.09 .1992 . bet eiligt. 

AUSLEGUNGSBESCHLUSS 
Der Planungsausschuss der Stadt TCbingen hat am 09. OS. 1994 den BeJbauungsplan 
als Entwurf gebilligt und seine öffentliche Auslegu ng gcma ß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Der Bebauungsplan-EnMtlJrf mit Begründun@ hat gemäß § 3 Abs 2 BauGB nach vorheriger 
ortsüblicher Bekanntmachung am 18.0'5.1994 
in der Fassung vom 15:0'~ ,.* ~4 von 30.05.1994 bis 01.07.1994 
in der Fassung vom von bis 
öffentlich ausgelegen 

SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der Stadt Tübingen hat am 2'9.08 . 1~ den 8ebauungsplan 
gemäß § 10 BauG8, § 73 L.andesbauordClung und § 4 GemeindeorGlnung als Satzung beschlossen. 
Maß'gebend ist der Lageplan M 1 : 500 mit zeichneris.chen und textlichen Festsetzungen in der 
Fassung vom 15.04. 1994 . ' sowie die Begründung 
vom 21-04_199L. / 10.05.1994 
Die Durchführung der o,g. Verfatlrensschrrtle w ird besl.:iligl 



Tübingen, den 31.08.19 g, 

ANZEIGEVERFAHREN 
Der Bebauungsp!an wurde gemäß § 11 BauGB dem Regierungspräs idium Tübingen ange2f~igl. 
Das Anzeigeverfahren wurde mit Veriügung vom 30.09.1994 Nr. 22-32/ 2511. 2 -l-
abgeschlossen. 1050 194. 

AUSFERTIGUNG 
Tübingen, den 04.10. 1994 Bürgermeisteramt 

In ~vertretu;--

( r) 
ßür,erm ster 

INKRAFTTRETEN 
Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde gemäß § 12 ßauGß am 19.10.1994 
üblich bekanntgemacht. . 

orts-

Mrt dieser BekanntmacHung '.vurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich . 
Tübingen,den 24.l0~19g.4 nung~ 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


